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Zweck nimmt der Territorialdienst schon im Frieden regelmässig Ressource/rauf-
nahmen vor, die ihm ein Bild der vorhandenen Mittel verschaffen. — Dies sind die

Gründe dafür, dass die Truppenkommandanten bei der Se/hstsorge durch Requisi-
Ron grundsätzlich den Weg über die territorialdienstlichen Kommandostellen ein-
zuschlagen haben, welche hiefür die notwendigen Anordnungen mit den Gemeinden
treffen und für den Ablauf der Requisitionen auch die Verantwortung tragen. Selbst

in den Fällen der Notrequisition ist sobald wie möglich dem Territorialdienst über
die getroffenen Massnahmen Bericht zu erstatten.

V.

Der Vollständigkeit halber sei schliesslich noch darauf hingewiesen, dass das Institut
der Requisition nicht nur innerhalb des eigenen Staates gilt, sondern auch Gegen-
stand des Krtegsoö/fcerrechfes bildet. Zwar wird eine a/cftue Requisition gegenüber
der Armee oder Angehörigen eines fremden Staates für uns kaum in Frage kommen;
dagegen müssten wir uns im Kriegsfall höchst wahrscheinlich passiu die Requisi-
tionsmassnahmen eines Angreifers gefallen lassen. Flier, in den Kriegshandlungen
zwischen den Völkern hat die Requisition ihre geschichtliche Wurzel. Sie ist
entstanden aus dem primitiven Plünderungsrecht, nach welchem die Heere nicht

nur bestrebt waren, aus dem Land, in dem sie standen, zu leben, sondern sich auch
nach Kräften am Gut des Gegners zu bereichern trachteten. (Für das schweizerische

Kriegsrecht ist hier auf den sogenannten «Sempacherbrief» von 1393 hinzuweisen,
in welchem — angesichts der schlechten Erfahrungen in der Schlacht bei Sempach

— eingehende Vorschriften über das Plündern erlassen wurden; diese waren aller-
dings weniger durch humanitäre Gründe bedingt, als vielmehr durch das Bestreben,
eine Beeinträchtigung der militärischen Schlagkraft durch vorzeitiges Plündern zu

verhindern.) — Aus den Erfahrungen des 30 jährigen Krieges, des amerikanischen

Sezessionskrieges und des deutsch-französischen Krieges ist schliesslich das erste

Haager Abkommen von 1899 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs
entstanden, das allgemeine Bestimmungen über das Requisitionwesen enthielt;
diese Vorschriften wurden im Haager Abkommen von 1907 revidiert, das heute

noch Gültigkeit hat. Kurz

Orientierungslauf
Samstag, den 11. Juni / Sonntag, den 12. Juni 1960

mit militärischen und fachtechnischen Aufgaben für Mitglieder des Schwei-

zerischen Fourierverbandes, der Schweizerischen Verwaltungsoffiziersge-
Seilschaft und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen.

Organisation: Sektion Zürich des Schweizerischen Fourierverbandes.

Beachten Sie bitte die Ausschreibung in der Aprilnummer «Der Fourier»
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